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LALWDESS~BI1LRAT Ft1n STEIERMARK 
80!S GI'BZ, KUrblerga88e 33 

DVRX~~O 0064360 

GZ.: I Mi 1 /5 - 1 9 90 
(In Antwortschreiben bitte obiges Geschäftszeichen anführen) 

Betr.:Entwurf eines Minderheiten-
Schulverfassungsgesetzesj 
Stellungnahme 

An die 
Parlamentsdirektion 

1010 Wie n 

.. '. -,-

Tel. (0316) 315 7I I 125 

Graz, am 25 • 4 • 1 99 0 
Sachbearbeiter: Dr. PERKO 

~\ 
Der Landesschulrat für Steiermark übermittelt in der Beilage 
25 Ausfertigungen der Stellungnahme zum Entwurf eines Minder
heiten-Schulverfassungsgesetzes. 

Der Amtsführende Präsident: 
Dr. Bernd Schilcher eh. 
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LANDESS(!UIJLRAT FtTR STEIERMARK 
80!S GPaz, Körbiergaaae 23 

DVR~~~~~00064360 
GZ.: 
(In Ant~oJgc!'lrei1/n'5t,itre 0 tl~~ 8eschäftszeichen anführen) 

Betr':Entwurf eines Minderheiten-
Schulverfassungsgesetzes; 
Stellungnahme 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 Wie n 

Tel. (0316) 31 5 711 
125 

Graz, am 
25.4.1990 

Sachbearbeiter: Dr. PERKO 

Zu dem mit do Schreiben vom 6. März 1990, GZ.: 601.088/14-V/ 
7/90, anher übermittelten Entwurf eines Bundesverfassungsge
setzes, womit für die Länder Kärnten, Burgenland und Steier
mark Vorschriften zur Durchführung der Minderheiten-Schulbe
stimmungen des österreichischen Staatsvertrages getroffen 
werden (Minderheiten-Schulverfassungsgesetz), wird gemäß § 7 
Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBI.Nr. 240/1962, 
in der geltenden Fassung, nachstehende Stellungnahme abgege
ben: 

Allgemeine Bemerkungen: 

Das im Entwurf vorliegende Bundesverfassungsgesetz sollte -
über die Durchführung der Minderheiten-Schulbestimmungen des 
österreichischen Staatsvertrages hinausgehend - auch Vorsorge 
für die im Staatsvertrag nicht genannten Volksgruppen tref
fen. So gibt es z.B. im Bereich des Bundeslandes Steiermark 
auch Angehörige der ungarischen Volksgruppe, die aber - eben
so wie die ungarische Volksgruppe im Burgenland - im Staats
vertrag nicht aufscheint. Der Gleichheitsgrundsatz (Art. 7 
B-VG) würde jedoch eine Einbeziehung der Angehörigen aller in 
Osterreich bestehenden Volksgruppen und Sprachminderheiten 
erfordern. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf das Volksgruppengesetz, 
BGBI.Nr. 396/1976, hingewiesen, welches ebenfalls als teil
weise Durchführung von Bestimmungen des Art. 7 des Staatsver
trages von Wien gedacht war und dennoch für alle Volksgruppen 
in österreich gilt. § 1 Abs. 1 des zitierten Gesetzes er
klart, daß die Volksgruppen in Osterreich und ihre Angehöri
gen den Schutz der Gesetze genießen; die Erhaltung der Volks
gruppen und die Sicherung ihres Bestandes sind gewährlei
stet. Von diesem Grundsatz sollte auch bei der Erlassung von 
Minderheiten-Schulbestimmungen ausgegangen werden. 

Aus den vorstehenden Uberlegungen ergibt sich somit eine An
derung des Titels des im Entwurf vorliegenden Gesetzes. Nach 
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Auffassung des Landesschulrates für Steiermark wäre zu über
prüfen, ob sich das Gesetz unbedingt als Durchführung der 
Minderheiten-Schulbestimmungen des österreichischen Staats
vertrages bezeichnen muß; auf jeden Fall sollte aber die An
führung der Länder Kärnten, Burgenland und Steiermark unter
lassen werden. Der Titel des Gesetzes könnte im letzteren 
Fall lauten: "Bundesverfassungsgesetz vom ... , womit Vor
schriften zur Durchführung der Minderheiten-Schulbestimmungen 
des österreichischen Staatsvertrages getroffen werden". 

Zu § 1 Abs. 1: 

Auch diese Bestimmung wäre aufgrund der oben angeführten 
Uberlegungen zumindest dahingehend zu ändern, daß die Anfüh
rung bestimmter Minderheiten und bestimmter Länder unterblei
ben soll. Der Text dieses Absatzes könnte etwa lauten: "Das 
Minderheitenschulwesen im Sinne dieses Bundesverfassungsge
setzes umfaßt das für die in Art. 7 Z 2 des Staatsvertrages 
betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demo
kratischen Österreich vom 15. Mai 1955, BGBl.Nr. 152/1955, 
genannten Minderheiten im besonderen in Betracht kommende 
Schulwesen." Der Klammerausdruck hätte somit zu entfallen. 

Zu § 2: 

Die Kompetenzregelung sollte dahingehend getroffen werden, 
daß bezüglich Aufbau, Organisation und Klassenschülerzahl die 
Gesetzgebung Bundessache und die Vollziehung Landessache ist. 

Zu §§ 4 und 5: 

Im übrigen sollte sich das vorliegende Bundesverfassungsge
setz auf die Regelung von Zuständigkeiten beschränken. Die §§ 
4 und 5 wären demnach ersatzlos zu streichen. Die im Entwurf 
in den §§ 4 und 5 enthaltenen Grundsätze sollten für jedes 
Bundesland in einem eigenen Gesetz geregelt werden, wobei die 
besonderen Verhältnisse in jedem Bundesland besser berück
sichtigt werden könnten. Dies ist vor allem deswegen notwen
dig, weil die VOlksgruppen in den einzelnen Bundesländern 
voneinander in ihrer Siedlungsstruktur und in ihrer histo
risch-sozialen Bedingtheit so abweichen, daß eine gemeinsame 
Regelung nicht zweckmäßig erscheint. 

Der Amtsführende Präsident: 
Dr. Bernd Schilcher eh. 
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